
Auszug aus dem Urteil 26 U 9/15 des OLG Köln vom 30.09.2015 
 
Der Kläger nimmt die Beklagte auf Schadensersatz wegen Verletzung vertraglicher Nebenpflichten 
aus einem Vertrag in Anspruch, der die Prüfung und Zertifizierung des Klägers durch die Beklagte als 
Sachverständigen für Schäden an Gebäuden zum Gegenstand hat. 
 
Der Kläger ist Diplom-Ingenieur und durch die U S Akademie GmbH (Personenzertifizierungsstelle 
PersCert U) in C geprüfter Bausachverständiger für Schäden an Gebäuden. Bei der Beklagten handelt 
es sich ebenfalls um eine Personenzertifizierungsstelle, die zunächst über eine durch die German 
Accreditation Association (GA-A) e.V. erteilte Akkreditierung mit der Kompetenz zur Prüfung und 
Zertifizierung u.a. von Bau-Sachverständigen nach DIN EN ISO/IEC 17024 für den Bereich Schäden 
an Gebäuden verfügte. 
 
Das Landgericht hat die Beklagte verurteilt, an den Kläger 1.547 EUR als Schadensersatz wegen 
einer Aufklärungspflichtverletzung gemäß den §§ 280 Abs. 1, 611 BGB nebst Zinsen zu zahlen. 
Es hat die Entscheidung im Wesentlichen damit begründet, dass es vor dem Hintergrund der 
geschichtlichen Entwicklung des Akkreditierungswesens in der Europäischen Union und Deutschland 
sowie dem damit verfolgten Zweck der Sicherung der Kompetenz und Qualität der 
Konformitätsbewertungsstellen in Bezug auf die Durchführung bestimmter 
Konformitätsbewertungstätigkeiten und die Schaffung einer nationalen, europäischen und 
internationalen Infrastruktur für Sicherheit, Qualität und freien Warenverkehr davon ausgehe, dass 
eine Zertifizierung gemäß DIN EN ISO/IEC 17024 durch eine Konformitätsbewertungsstelle nur 
vorgenommen werden dürfe, wenn sie die dafür erforderliche staatliche Akkreditierung besitze. 
 
Der Kläger verfolgt mit seiner Berufung seinen erstinstanzlichen Antrag weiter und erstrebt die 
Zuerkennung auch des Mehrverdienstausfalls i.H.v. 12.000 EUR. Zur Begründung seiner Berufung 
trägt er im Wesentlichen vor, die Prüfung der Beklagten habe nicht den in Deutschland allgemein 
üblichen Mindestanforderungen an die Durchführung von Prüfungen in Bezug auf die Überprüfbarkeit 
und Nachvollziehbarkeit entsprochen. Aus den Prüfbemerkungen ergebe sich nicht, wann die 
jeweilige Prüfung von welchem Prüfer durchgeführt worden sei. Außerdem würden sich die 
Prüfbemerkungen des Prüfers in unleserlichen handschriftlichen Kringeln und Randbemerkungen 
erschöpfen; das mitgeteilte Prüfergebnis sei nicht nachvollziehbar. 
 
Die Beklagte verfolgt mit ihrer Berufung ihren erstinstanzlichen Antrag auf vollständige 
Klageabweisung weiter und trägt zur Begründung im Wesentlichen vor, das Landgericht habe zu 
Unrecht angenommen, dass sie nach dem Auslaufen ihrer Akkreditierung im Bereich Schäden an 
Gebäuden nicht mehr berechtigt gewesen sei, in diesem Bereich Zertifizierungen nach DIN EN 
ISO/IEC 17024 vorzunehmen. Die Begriffe „Sachverständiger“ und „zertifizierter Sachverständiger“ 
seien gesetzlich nicht geschützt. Dem Kläger sei als Akademieleiter der Sachverständigenakademie B 
(SAB) bekannt, dass derzeit kein einziger Zertifizierungsdienstleister – so auch nicht sie, die Beklagte 
– für den Bereich Schäden an Gebäuden akkreditiert sei. Bei ihr sei unabhängig von einer 
Akkreditierung gewährleistet, dass die Zertifizierungen den Vorgaben der DIN EN ISO/IEC 17024 
entsprächen. 
 
Die Berufungen der Parteien sind zulässig. In der Sache hat die Berufung des Klägers keinen Erfolg. 
Die Berufung der Beklagten ist begründet. 
 
FSoweit der Kläger die Ansicht vertritt, das von ihm angestrebte Zertifikat nach DIN EN ISO/IEC 
17024 könne wirksam nur durch eine akkreditierte Zertifizierungsstelle ausgestellt werden, ist dies 
unzutreffend, da es hierfür an einer Rechtsgrundlage fehlt. Jedenfalls für den Bereich Schäden an 
Gebäuden wie – soweit ersichtlich – auch für die übrigen Bereiche des Bausachverständigenwesens 
gibt es derzeit in der Bundesrepublik Deutschland keine Vorschrift, wonach es für das Tätigwerden als 
Zertifizierungs- bzw. Konformitätsbewertungsstelle oder für die Nutzung der Bezeichnung 
„Zertifizierung“ einer Zulassung bzw. Akkreditierung bedarf (vgl. Bleutge in GewArch 2011, 237, 242; 
OVG Lüneburg, Beschluss vom 17.08.2009 – 7 LA 220/07, GewArch 2009, 489-490). Nach der 
derzeitigen Gesetzeslage kann in Deutschland jedermann eine Zertifizierungsstelle gründen und 
unterhalten, ohne eine Akkreditierung zu benötigen; auf das Sachverständigenwesen projiziert 
bedeutet dies, dass es Zertifizierungsstellen mit und ohne Akkreditierung gibt (wie vor). Die rechtliche 



Wirksamkeit eines Zertifikats hängt somit – bislang – nicht davon ab, ob die Zertifizierung durch eine 
Stelle mit oder ohne Akkreditierung erfolgt ist. 
 
FZwar mag es zutreffend sein, dass – wie das Landgericht zur Begründung weiter ausgeführt hat – 
das Ziel der Installation eines einheitlichen, objektiven Prüfungssystems zur Sicherung und 
Gewährleistung von homogenen Qualifikationsanforderungen an Sachverständige nur erreicht werden 
könne, wenn die fachlichen Fähigkeiten und die Kompetenz der Konformitätsbewertungsstelle, die das 
Zertifikat verleihe, ihrerseits von unabhängiger Stelle belegt werden müsste (so auch Bleutge, a.a.O.). 
Hierfür bedürfte es jedoch einer gesetzlichen Regelung... 
Da der Gesetzgeber im Bereich des Bausachverständigenwesens bislang nicht tätig geworden ist, hat 
die Beklagte durch das Auslaufen ihrer Akkreditierung nicht gleichsam ihre Befugnis verloren, 
Prüfungen und Zertifizierungen von Bausachverständigen nach der DIN EN ISO/IEC 17024 für den 
Bereich Schäden an Gebäuden rechtswirksam durchzuführenF 
...Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass es sich beim Kläger nicht um einen fachlichen Laien 
handelt. Er ist selbst Sachverständiger und Akademieleiter der Sachverständigenakademie B. Es ist 
davon auszugehen, dass ihm bekannt war, dass Akkreditierungen nicht unbefristet erteilt werden. 


